
N i e d e r s c h r i f t 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Gemeinderates der Gemeinde Wiernsheim 
am 
 

Mittwoch, 20. Juni 2018 
 
 

im Sitzungssaal der Gemeinde Wiernsheim. 
 
Vor dem Eintritt in die Tagesordnung begrüßt BM Oehler die anwesenden 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die zahlreichen Besucher und die Presse. 
 
Bürgermeister Oehler stellt daraufhin fest, dass die Einladungen zu dieser 
Gemeinderatssitzung rechtzeitig zugestellt wurden und keine Einwendungen zur 
Tagesordnung vorgebracht werden. 
 
Sodann tritt er in die Tagesordnung ein.  
 
 
 
 



TOP 1  Einwohnerfragestunde 
 
Herr Gölz bittet um Auskunft, ob in der Ortsmitte Tempo 30 ausgewiesen werden 
kann. Ferner möchte er als Vertreter der Gewerbetreibenden seine Bedenken zu 
TOP 4 vorbringen.  
 
BM Oehler sieht keine Notwendigkeit für eine Tempo 30 Zone im Ortskern. Er sieht 
in Tempo 30 Ausweisungen eher das Eingeständnis einer fehlenden 
Verkehrsplanung und verweist ferner auf die seines Erachtens suboptimalen 
Auswirkungen in Nachbargemeinden, die dies entsprechend veranlasst haben.  
Bzgl. seinem Hinweis zu TOP 4 erklärt er, dass das dazu im Vorfeld eingegangene 
Schreiben des Herrn Gölz mit allen Argumenten des Gewerbeforums allen 
Gemeinderäten zugeleitet wurde.  
 
Eine weitere Bürgerin gibt bekannt, dass der Zebrastreifen in der Mühlstraße / Ecke 
Schweizer Straße als Parkfläche genutzt wird und sensibilisiert mit damit 
einhergehender Gefahr. Sie bittet um Überprüfung / Ahndung.   
Ferner bittet sie um Details zu TOP 4.  
 
BM Oehler sagt eine Mitteilung an die Polizei mit Bitte um Überprüfung zu.  
Bzgl. ihrer Anfrage zu TOP 4 umreißt BM Oehler die Größenordnungen, die 
grundsätzlich – den Beschluss des Gemeinderats vorausgesetzt – hinsichtlich der 
Entwicklung eines Vollsortimenters und Drogeriemarktes angedacht sind.  
Er unterstreicht, dass man als Wiernsheim nun aktiv werden muss, da andernfalls die 
Bürger gezwungen sein werden müssen, andernorts einzukaufen. Er sensibilisiert mit 
den aktuell massiven Anstrengungen der Nachbargemeinden, derartige Projekte zu 
entwickeln. Er sieht im Wettbewerb der Kommunen untereinander hier Wiernsheim 
im Hintertreffen, wenn man selbst nicht aktiv wird. Eine Gefahr für das bestehende 
Gewerbe sieht bei der entsprechenden Entwicklung eines neuen 
Einzelhandelsstandorts nicht. Darüber hinaus nimmt er Bezug auf die heutzutage 
gängigen Größenforderungen, die entsprechende Lebensmittler an einen neuen 
Standort stellen. Im Weiteren verweist er auf die Beratung unter TOP 4.  
 
Eine weitere Bürgerin stört sich an der Positionierung des angedachten Standorts für 
einen Lebensmittler und hat Sorge vor der zu erwartenden Vermüllung des Umfelds 
und das erhöhte Verkehrsaufkommen.  
Ein weiterer Bürger sieht andere Standorte die in Frage kommen, bspw. in Iptingen 
am Sportplatz.  
 
BM Oehler erklärt, dass man andere Standorte im Vorfeld bereits überprüft hat. Eine 
innerörtliche Entwicklung bezeichnet er mit Blick auf die heutigen Flächenbedürfnisse 
als absolut unmöglich.  
 
Ein anderer Bürger beschwert sich über einen Wohnwagen im oberen Bereich im 
Breiten Weg, kurz bevor es in das Kazenloch geht.  
 
BM Oehler sagt eine Überprüfung zu.  
 
Eine Bürgerin unterstreicht, dass Einzelhandelsstandorte ein Anziehungspunkt für 
Jugendliche mit Autos sind. Die Straße im Umfeld lädt ihres Erachtens zu illegalen 



Beschleunigungsrennen ein und regt hierzu bauliche Anlagen zur Entschleunigung 
an.  
 
BM Oehler teilt mit, dass alle Wohngebiete in Wiernsheim mit demselben Schema 
entwickelt wurden, d. h. nur eine Zufahrt, um Durchgangsverkehr zu verhindern. 
Daraus schlussfolgert er, dass nur Ortskundige mit überhöhter Geschwindigkeit 
unterwegs sind. Entsprechenden baulichen Anlagen erteilt er aus rechtlichen 
Gründen eine Absage.  
 
Eine weitere Bürgerin fordert eine offenere Kommunikation und Transparenz im 
Vorfeld über die geplante Entwicklung eines neuen Einzelhandelsstandort. Ferner 
möchte sie wissen, ob diese Angelegenheit bereits beschlossen ist.  
 
BM Oehler erörtert, dass dies erst der erste Schritt in einem langen Verfahren mit 
entsprechend Beteiligungsmöglichkeiten ist. Ferner gibt er zu bedenken, dass im 
Rahmen dieser Sitzung der Aufstellungsbeschluss gefasst werden soll, aber faktisch 
noch nicht gefasst wurde. Er bittet, die Beratung des Gemeinderates hierzu 
abzuwarten. Letztlich ergänzt er, dass der Verwaltung ein Gutachten vorliegt, das 
den Bedarf eines Einzelhändlers für Wiernsheim bestätigt.  
 
Weitere Bürger aus der Iptinger Straße formulieren ihre Bedenken bzgl. der 
Lärmbelästigung durch zufallende Türen und Anlieferverkehr. Sie bitten, dies bei der 
Planung zu bedenken.  
 
BM Oehler sagt zu, dies in die Objektplanung miteinfließen lassen zu wollen.  
 
  



TOP 2  Ganztagesbetreuung in der Schule   
-     Sachstandsbericht des Honigtopf e. V., Vorsitzender Herr Soltner  
-     Beschlussfassung über die Erhöhung des Zuschusses der Gemeinde ab 
dem Schuljahr 2018/2019 ff.  
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und führt in den Sachverhalt ein. 
Seit dem Schuljahr 2014/15 übernimmt der Honigtopf e. V. die Kernzeitbetreuung in 
der Schule. Das Angebot wurde im Laufe der Jahre stetig aufgrund steigernder 
Nachfrage ausgebaut.  
Aufgrund des gestiegenen Bedarfs und der hohen Nachfrage nach dem 
Betreuungsangebot, ist die anfänglich vereinbarte Zuschusskalkulation nicht mehr 
kostendeckend. Auch im Hinblick auf die zu erwartende, weiter steigende Nachfrage 
hat der Honigtopf e. V. eine Aufstockung des Zuschusses der Gemeinde von 30.000 
auf 50.000 EUR je Schuljahr angefragt.  
Ferner geht mit der höheren Nachfrage auch ein gesteigerter Raumbedarf einher, 
der ab dem Schuljahr 2018/19 nicht mehr mit Räumlichkeiten in der Schule gedeckt 
werden kann.  
Aus diesem Grund hat das Hauptamt in den vergangenen Wochen Gespräche mit 
den unweit der Schule ansässigen Tennisfreunden Wiernsheim und dem Harmonika 
Spielring geführt, um deren Gemeinschaftsräume werktags in der Zeit von 12-14 Uhr 
zum Zwecke der Hausaufgabenbetreuung anzumieten.  
Bedauerlicherweise war eine Anmietung aus verschiedenen Gründen nicht möglich.  
Unabhängig von der zusätzlichen Räumlichkeit bedarf der Honigtopf zur Bewältigung 
der aktuellen Betreuungszahlen eines höheren Zuschusses.  
Er übergibt sodann Herrn Soltner vom Honigtopf e. V. zu weiteren Ausführungen das 
Wort.  
 
Herr Soltner führt u. a. aus, dass man im Schuljahr 2014/15 mit ca. 20 Kindern 
gestartet ist. Diese wurden vorher von zwei Kräften betreut. Als Räumlichkeiten 
standen dafür bis zuletzt zwei Räume zur Verfügung. 
Die Anzahl der Schüler/innen ist mittlerweile bei angemeldeten 72 Kindern 
angelangt. Er erwartet zum kommenden Schuljahr weitere 10 – 15 Kinder. Die 
Raumkapazitäten sind demnach ausgeschöpft.  Die Möglichkeiten der Schule sind 
darüber hinaus auch erschöpft.  
Er bittet die Gemeinde, bzw. den Gemeinderat, eine Aufstockung der Mittel für das 
kommende Schuljahr auf mindestens € 50.000,- wohlwollend zu prüfen, da mehr 
Personal benötigt wird.  
 
BM Oehler führt aus, dass die allgemeine Schülerzahlentwicklung in ihrer Intensität 
sehr überraschend kam. Er befindet sich aber im engen Kontakt mit der Schule. 
Ferner verweist er auf die aktuelle Standortsuche der Gustav-Heinemann-Schule. 
Hier will er die aktuellen Entwicklungen jedoch abwarten, bis man etwaige 
Investitionen in den Baukörper tätigt.  
 
HAL Liebing ergänzt, dass man hinsichtlich der offenen Raumsuche – wie in der 
Sitzungsvorlage dargestellt - in der Lindenhalle fündig wurde. Der Honigtopf e. V. 
und die Gemeinde Wiernsheim haben sich darauf verständigt, ab September 2018 
das Foyer der Lindenhalle im Zeitraum von 12 bis 14 Uhr für die Schulkindbetreuung 
zu nutzen. Diese Lösung räumt allen Beteiligten genügend Zeit ein, die von BM 
Oehler skizzierte Entwicklung mit der Gustav-Heinemann-Schule abzuwarten.  
 



GR Gille erkundigt sich nach möglichen Zuschüssen.  
 
Herr Soltner erläutert, dass dies seitens des Honigtopf e. V. vom RP Karlsruhe nach 
Möglichkeit abgefragt wird.  
 
GR Hudak erinnert daran, dass das Foyer vereinzelte Mängel hat.  
 
BM Oehler antwortet, dass die Probleme mit dem Durchzug geregelt wurden.  
Danach empfiehlt er, der angefragten Erhöhung zuzustimmen.  
 
 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt den Sachstandsbericht des 
Honigtopf e. V. zur Kernzeitbetreuung zur Kenntnis.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt der Erhöhung der 
Bezuschussung des Honigtopf e. V. zum Zwecke der Kernzeitbetreuung ab 
dem Schuljahr 2018/2019 ff. von 30.000 auf 50.000 EUR je Schuljahr einstimmig 
zu. 
 
  



TOP 3  Wiernsheimerleben.de   
-  Vorstellung der neuen Homepage durch Mitglieder des AK Tourismus 
 
BM Oehler begrüßt Vertreter des AK Tourismus zur Vorstellung der neuen 
Internetpräsenz und übergibt diesen für selbiges das Wort.  
 
Alexander Freimüller, Nicole Bossert und Christine Bauer stellen die Internetpräsenz 
www.wiernsheimerleben.de dem Gremium vor, welche sie unter Einsatz einer 
Vielzahl von ehrenamtlichen Stunden entwickelt haben.  
 
BM Oehler lobt das beeindruckende ehrenamtliche Engagement des AK Tourismus.  
 
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim nimmt von der Vorstellung der 
neuen Homepage durch Mitglieder des AK Tourismus Kenntnis.  
 
  



TOP 4  Grundsatzbeschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans zur 
Entwicklung eines Einzelhandelsstandorts  
- Beschluss einen Bebauungsplan nach § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen 
- Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach  

§ 3 Abs. 1 BauGB  
- Beschluss über die Vergabe der Planungsleistungen  
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache und die Tischvorlage  sowie dem 
zum TOP gereichten interkommunalen Nahversorgungskonzept des 
Gemeindeverwaltungsverbands Heckengäu. Das vorgesehene Gelände umfasst 
2,54 Hektar. Der Standort bedient alle Ortsteile sehr gleichberechtigt, weiter kann der 
Markt an dieser Stelle auch das Einzugsgebiet von Nussdorf und Großglattbach 
erfassen.  
Verschiedene andere Standorte wurden im Vorfeld aus rechtlichen oder 
topographischen Gründen verworfen. Der nun vorgeschlagene Standort sei daher 
optimal. Er räumt ein, dass man die Belange der Bürger in der Iptinger Straße im 
Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigen will.  
Er klärt auch auf, dass wenn man nun nicht tätig wird, eine spätere Realisierung 
aufgrund der Aktivitäten in den Nachbarkommunen wenig Aussicht auf Erfolg hat.  
Ferner signalisiert er, dass man die später ggf. freiwerdende Fläche des Netto der 
Wohnbebauung zuführen will.  
Bzgl. der flankierenden Beratung und Unterstützung verweist er auf die Tischvorlage 
mit dem Angebot der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, welches er beauftragt 
hat.  
 
GR Blessing möchte wissen, ob mit dem heutigen Beschluss das Ende des 
Nettomarkts beschlossen wird.  
 
BM Oehler bejaht dies grundsätzlich. Sollte man heute jedoch dagegen stimmen, ist 
jenseits der vertraglich vereinbarten Laufzeit deswegen nicht gewährleistet, dass der 
Netto vor Ort verbleibt.  
 
GR Hudak stellt in seiner Wortmeldung dar, wie aufwendig die Standortfindung im 
Vorfeld war und nach Abwägung aller Rahmenbedingungen der vorgeschlagene 
Standort favorisiert wurde. Auch er unterstreicht den Zeitdruck in der Sache. Er greift 
die Hinweise aus der Einwohnerfragestunde auf, insb. der Bürger aus der Iptinger 
Straße, und bittet, diese in der Objektplanung zu berücksichtigen.  
 
Auch GR Oettinger verweist auf die intensiven nichtöffentlichen Vorberatungen in 
dieser Sache. Ferner sichert auch er zu, dass er die Bedenken der Bürger 
aufgenommen hat und in seiner Entscheidung berücksichtigt.  
 
GR Gille vermisst vor diesem Beschluss das Ergebnis des Büro Baldauf.  
 
BM Oehler erläutert, dass das Büro Baldauf zunächst mit der Untersuchung bzgl. der 
Standortermittlung betraut wurde. Für einen ausgefertigten Entwurf im Sinne der 
konkreten Ansiedlung benötigt es zunächst den nun zu fassenden 
Aufstellungsbeschluss.  
 
GR Flattich hat Bedenken gegenüber dem geplanten Vorgehen, da sie u. a. Sorge 
um die Gewerbetreibenden im Ortskern hat.  



 
GR Schuler wünscht sich das Gutachten des Büro Baldauf zur Standortermittlung.  
 
BM Oehler erläutert daraufhin die Kernaussagen des zu erstellenden Gutachtens, 
das aktuell noch ausgefertigt wird und noch nicht vorliegt.  
 
GR Blessing glaubt, dass es den Bürgern letztlich egal ist, ob sie in Wiernsheim oder 
oder Mönsheim einkaufen. Seines Erachtens muss ein entsprechendes Angebot 
einzig in Reichweite sein, unabhängig der Gemeindezugehörigkeit.  
 
GR Beck pflichtet ihrem Vorredner bei.  
 
GR Schwarz ist der Meinung, dass sich das Anliegen der Bürger nicht originär gegen 
den Lebensmittler richtet, als vielmehr gegen die Nebeneffekte wie bspw. 
Sichtbeziehungen, Lärm etc.  
 
GR Idziok erläutert, dass er in der Ansiedlung eines Supermarktes eine Stärkung für 
den Ortskern sieht. Er äußert sich, dass die Interessen der Anlieger Bedacht werden 
müssen. 
 
GR Janowsky schließt sich seinen Vorrednern an. Er erläutert die Unterschiedlichkeit 
der angebrachten Argumente. Er plädiert darauf, die Interessen der 
Gesamtgemeinde im Auge zu behalten. 
 
GR Bolz sieht den enormen Bedarf in der Nahversorgung, auch begründet durch 
eine latente Unzufriedenheit über das Angebot und den Service im Netto.  
 
GR Hudak sieht keine Verschlechterung des Konsumverhaltens in Wiernsheim durch 
diese geplante Entwicklung. Eher eine Verbesserung. Er unterstreicht, dass wenn 
man nun untätig bleibt, Gefahr läuft in der Zukunft ohne Nahversorger da zu stehen.  
 
GR Hanisch möchte nicht, dass Wiernsheim zur reinen Schlafgemeinde ohne 
Infrastruktur verkommt. Er verweist darauf, dass es viele Faktoren gibt, die vom 
Gemeinderat nicht beeinflusst werden können. Die Weiterentwicklung der 
Nahversorgung ist jedoch ein echtes Instrument zur Gemeindeentwicklung. Auch er 
unterstreicht, dass man ganz am Anfang dieses Prozesses steht und möchte mit den 
zahlreich vertretenen Bürgern im konstruktiven Dialog bleiben. Unter dem Strich sieht 
er damit die Chance für alle Bürgerinnen und Bürger zum Wohle der 
Gesamtgemeinde.  
 
Dem nichts hinzuzufügen, geht BM Oehler zur Beschlussfassung über:  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim fasst mehrheitlich bei 3 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung den Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 
BauGB für einen Bebauungsplan zur Entwicklung eines 
Einzelhandelsstandorts.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt mehrheitlich bei 1 
Gegenstimme die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB.  



 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beauftragt mehrheitlich bei 2 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen die Vergabe der Planungsleisten an das 
Büro Baldauf und an das Büro Boden bzgl. der Grünordnung, sofern das Büro 
Baldauf die Grünordnung nicht selbst übernehmen kann oder will.  
  



TOP 5  Gewährung von Zuschüssen für sanitäre Infrastruktur bei 
öffentlichen Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände usw.  
-     Beschlussfassung   
 
BM Oehler verweist eingangs auf die Drucksache. In den vergangenen Jahren 
konnten örtliche Vereine, Verbände und sonstige Vereinigungen und Initiativen bei 
öffentlichen Veranstaltungen den im Bauhof stationierten Toilettenwagen in Anspruch 
nehmen. Dieser wurde ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Aufgrund einer Vielzahl gravierender Mängel wurde dieser Toilettenwagen Anfang 
dieses Jahres demontiert. Die Anschaffung eines neuen Toilettenwagens beläuft sich 
auf eine hohe fünfstellige Summe. Hierbei sind Instandhaltungskosten noch nicht mit 
einberechnet. 
Daher hat man von einer Neubeschaffung abgesehen.  
Um die örtlichen Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen und Initiativen 
weiterhin zu unterstützen, schlägt er einen Zuschuss für die Aufstellung, Vorhaltung 
und den Abbau angemieteter Toilettenkabinen vor.  
Hierzu hat man eine Richtlinie entwickelt, die u. a regelt, dass:  
 

- alle örtlichen Vereine, Verbände oder sonstige Vereinigungen und Initiativen 
antragsberechtigt sind,  

- Anträge spätestens drei Monate nach Abschluss der Veranstaltung zu stellen 
sind; 

- Antragsberechtigte, die bereits einen anderweitigen Zuschuss der Gemeinde 
für dieselbe Veranstaltung in Anspruch nehmen, ausgenommen sind;  

- bei der ausgerichteten Veranstaltung des Antragsberechtigten es sich um eine 
für die Öffentlichkeit zugängliche Veranstaltung handeln muss. Hierbei muss 
der Eintritt für jedermann kostenfrei sein;  

- um den oben genannten Zuschuss in Anspruch nehmen zu können, die 
Veranstaltung von mind. 50 Besuchern wahrgenommen werden muss;  

- der Zuschuss nur gewährt wird, sofern die vorhandene Infrastruktur, z.B. des 
vorhandenen Vereinsheims, für die jeweilige Veranstaltungsgröße nicht 
ausreichend ist;  

- ein Antragsberechtigter maximal für eine Dauer von  zehn Tagen pro Jahr den 
Zuschuss beantragen kann;   

- dem Antragsberechtigten wird pro Veranstaltungstag ein Zuschussbetrag von 
100 Euro gewährt;  

 
Nach Beantwortung einiger Verständnisfragen erfolgt die  
 
Beschlussfassung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim beschließt einstimmig die 
Richtlinie für den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Aufstellung, 
Vorhaltung und den Abbau angemieteter Toilettenkabinen für öffentliche 
Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen 
und Initiativen.  
 
 
  



TOP 6  Informationen der Verwaltung  
 
Zuschuss zur Verbesserung der Saalakustik im evang. Gemeindehaus  
BM Oehler verweist auf das Schreiben des evang. Pfarramts, dass sich auf diesem 
Wege für den gewährten Zuschuss bedanken und den nicht verbrauchten Zuschuss 
zurücküberwiesen haben. 
 
Teildachsanierung im evang. Kindergarten Wiernsheim  
BM Oehler verweist auf die E-Mail des evang. Pfarramts in Wiernsheim vom 
13.06.2018. Am 18. Mai 2018 war die Bauberatung des Oberkirchenrats in 
Wiernsheim, um sich ein Bild über den Zustand des Dachs des Evangelischen 
Kindergartens „Regenbogen“ zu machen. Die erforderlichen Maßnahmen für eine 
Teildachsanierung belaufen sich laut der Kosteneinschätzung der Bauberatung auf 
55.000,-- € und müssen noch in diesem Sommer durchgeführt werden. 
Dazu benötigt die Verwaltungsstelle von der Kommune eine Bestätigung der 
Kostenbeteiligung an den Investitionsausgaben (mit 70% im Rahmen des 
Kindergartenvertrags). Aus der Mitte des Gremiums wird kein Widerspruch 
signalisiert. Die Verwaltung wird dementsprechend die Zustimmung erteilen.  
 
Beratung und Begleitung bei der Umsetzung des Nahversorgungskonzepts  
BM Oehler verweist auf die Tischvorlage und informiert erneut, dass er die Wüstenrot 
Haus- und Städtebau GmbH mit der Unterstützung bei der Umsetzung des 
Nahversorgungskonzepts beauftragt hat. Aus der Mitte des Gremiums wird 
Zustimmung signalisiert.  
 
  



TOP 7  Verschiedenes  
 
Schreiben Fa. Godel bzgl. Licht 
BM Oehler verweist auf vorliegendes Schreiben bzgl. der angeblich unzureichenden 
Beleuchtung. Er teilt dem Gemeinderat mit, dass er das Anliegen abschlägig 
behandelt hat.  
 
  



TOP 8  Anfragen der Gemeinderäte  
 
Verkehr im Lochmannskreuz 
GR Idziok hat zügige Fahrweise im Lochmannskreuz beobachtet. Er plädiert für eine 
entsprechende Maßnahme zur Entschleunigung.  
BM Oehler sieht Fahrbahnverengungen an dieser Stelle als problematisch an.  
 
Jubiläum SFG Serres  
GR Bolz verweist auf die Einladung zur Jubiläumsveranstaltung des SFG am 
Wochenende.  
 
Waldensertag 2018 
GR Beuchle verweist auf ihr ausgeteiltes Infomaterial dazu.   


